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– Auszüge –

1. Gutachten vom 23.10.2008, Prof. Dr.
A. Batra und Prof. Dr. K. Foerster, Uni-
versitätsklinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie, Universität Tübingen

... „Wir weisen ausdrücklich darauf hin,
dass im Fall der Klinik Willmarshöhe nicht
eine Bewertung von Prospekten oder
Internetauftritten, sondern eine persönli-
che Inaugenscheinnahme und eine
Exploration des verantwortlichen medizi-
nischen Leiters der Einrichtung durch
Prof. Batra stattfand. Insofern sind die
Aussagen in diesem Gutachten und die
Bewertungen der Sachverhalte vor Ort
als höher anzusetzen als in Stellungnah-
men, die auf eine Inaugenscheinnahme
der Klinik verzichtet haben.

Die Besichtigung der Klinik Wollmarshöhe
erfolgte am 25.11.2003. Es sei darauf hin-
gewiesen, daß folgende Aussagen von
zentraler Bedeutung sind: 

In der Regel findet eine kombinierte
medikamentöse / psychopharmakologi-
sche Behandlung statt. 

Die ärztlichen und psychologischen Mit-
arbeiter sind geschulte Psychotherapeu-
ten. 7,5 Arztstellen und 7 Stellen in der
Pflege versorgen 39 Patienten. 

Die physikalische Therapie wird von vier
Personen durchgeführt. Eine Musikthera-
peutin, Gestalttherapeutin und vier wei-
tere freie Mitarbeiter für Kunsttherapie,
Musiktherapie und Physiotherapie stehen
zur Verfügung. 

Die apparative Ausstattung umfasst eine
Laboreinheit, EKG, EEG, Sonographie,
Langzeit-EKG, Spirometrie und Langzeit-
blutdruckmessung. 

Im Zentrum der Behandlung steht die
psychiatrisch/psychotherapeutische
Behandlung, darüber hinaus interaktio-
nelle Therapieangebote. 

Es wird versichert, ein kulturelles Begleit-
programm werde von der Klinik nicht
angeboten.

In der Klinik Wollmarshöhe wird somit
eine umfangreiche somatische und psy-
chiatrisch-psychotherapeutische Diag-
nostik und Behandlung durchgeführt, die
die üblichen Möglichkeiten einer Kurkli-
nik bei Weitem übersteigen. Dies unter-
streicht den Charakter einer Krankenhaus-
behandlung. Der Versorgungsschlüssel
von 4:1 übersteigt aktuelle Schlüssel in
Kliniken mit Rehakonzepten (in der Regel
ca. 10:1 nach einer Erhebung von Pro-
treck/Rose et al.: Psychosomatische Ein-
richtungen in: Bettenkapazität, Ausstat-
tung und Versorgungsstruktur. In Heun, H.
(Hrsg.): Psy cho somatische Einrichtungen,
was sie (anders) machen und wie man
sie finden kann. Dritte, neu bearbeitete
Auflage. Göttingen, Vandenhoeck und
Ruprecht, 1994).

Entgegen der Ausführungen der Beklag-
tenvertreter war die Grundlage der
Begutachtung die persönliche Inaugen-
scheinnahme vor Ort, die den Eindruck
vermittelte, daß es sich bei der Klinik
Wollmarshöhe um eine Akuttherapieein-
richtung und nicht um eine ‘gemischte
Anstalt’ handle.

Sollte von Seiten des Gerichtes eine
umfassende, beweisführende Untersu-
chung verlangt werden, die feststellen
soll, ob entgegen diesem Eindruck
Behandlungen mit Sanatoriumscharakter
durchgeführt werden, so sei jetzt schon
vorsorglich darauf hingewiesen, daß dies
eine mehrtägige Untersuchung im Archiv
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Bestätigt durch diese gerichtlich bestellten, unabhängigen
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2. Gutachten Prof. Dr. K. Foerster, Uni-
versität Tübingen, vom 29.11.2003

[Seite 6] „Auf Anfrage des Landgerichts
Ansbach teilt Prof. Dr. Wiedemann, Chef-
arzt der Oberschwaben Klinik (Akademi-
sches Lehrkrankenhaus der Universität
Ulm) mit, bei der Klinik Wollmarshöhe in
88285 Bodnegg handele es sich um eine
Klinik mit einem Arzt als Eigentümer, in
der Patienten vorwiegend mit psychoso-
matischen Erkrankungen behandelt wür-
den. Die Klinik sei eine Privatklinik.“

[Seite 17] Zusammenfassung und Beurtei-
lung

Im Auftrag des Landgerichtes Ansbach
vom 10.04.2003 sollte zur Frage der Not-
wendigkeit der stationären Behandlung
von (…) und zur Frage der Zuordnung der
Klinik Wollmarshöhe in die Kategorie der
gemischten Anstalten ein psychiatrisches
Gutachten erstellt werden. (…) Gemäß
dem Gutachtenauftrag wird auf zwei
Beweisfragen eingegangen:

Die Klinik Wollmarshöhe unterzieht sich
einer externen Qualitätskontrolle. Die Psy-
chotherapeutische Forschungsstelle der
Universität Ulm führt eine standardisierte
Eingangs- und Entlassungsdiagnostik
durch, hierbei steht die Ergebnisqualität
im Vordergrund, untersucht werden
auch die Struktur- und Prozessqualität.

Aus den vorgelegten Auswertungen
geht hervor, dass vorwiegend Patienten
im Alter zwischen 39 und 58 Jahren zur
Behandlung kommen. Die Zufriedenheit
mit der Behandlungsqualität ist extrem
hoch.

Die Behandlung kann auf eine breit
gefächerte Palette von Behandlungs-
maßnahmen zurückgreifen, die durch-
weg als hilfreich eingeschätzt werden.
Die durchschnittliche Verweildauer liegt

bei 43 Tagen und damit etwas unterhalb
der üblichen 50 - 66 Tage im Fachgebiet
Psychotherapeutische Medizin.

ad 1:

Bei der Klinik Wollmarshöhe in Bodnegg
habe es sich (…) um ein privates Kran-
kenhaus gehandelt, das § 4 Abs. 4 MB/KK
entspreche, und nicht um eine ge -
mischte Anstalt, in der auch Kuren, Sana-
toriumsaufenthalte und dergleichen
gem. § 4 Abs. 5 MB/KK durchgeführt wer-
den.

[Seite 18] Für die Beantwortung dieser
Frage sind folgende Detailfragen von
Belang:

Über welche personelle Ausstattung des
ärztlichen Dienstes verfügt die Klinik (Arzt
-/ Patienten-Verhältnis)?

Die Klinik verfügt über eine umfangreiche
personelle Ausstattung im ärztlichen /
psychologischen Dienst mit einem Pa -
tienten-Therapeuten-Verhältnis von ca. 
4 : 1 (31 Patienten, 7,5 Thera peu ten -
stellen).

Der Ausbildungsstand der Therapeuten
(ausgebildete Psychotherapeuten, z. T.
Fachärzte mit unterschiedlichem Schwer-
punkt) lässt auf eine qualitativ gute Ver-
sorgung der Patienten schließen.

Auch die pflegerische Ausstattung
genügt den Ansprüchen für eine Be -
handlung mit psychotherapeutischem
Schwerpunkt, eine pflegerische Versor-
gung ist stets sichergestellt.

Für die Behandlung akuter psychiatri-
scher Störungsbilder wäre die pflegeri-
sche Ausstattung unzureichend, eine
Behandlung dieser Patientenklientel ist in
dieser Klinik allerdings auch nicht vorge-
sehen.

Arztinformation  |  Keine gemischte Krankenanstalt Gutachten  S. 3/6www.klinik-wollmarshoehe.de

der Klinik erforderlich machen würde und
die damit verbundenen Kosten mögli-
cherweise in keiner Relation zur Konse-
quenz des Gutachtens stünden.

Die von den Beklagtenvertretern aufge-
worfenen Fragen hinsichtlich der Einord-
nung des Sachverhaltes, daß Patienten
die Klinik verlassen können und weitere
komplementäre Verfahren durchgeführt
werden, deckt aus psychiatrischer Sicht
keinen Widerspruch auf. Auch in psychi-
atrischen Einrichtungen werden komple-
mentäre Therapieverfahren verwendet,
wenn sie der Gesundung des Patienten
dienen, auch in psychiatrischen Einrich-
tungen ist das Verlassen des Krankenbet-
tes gewünscht.

Die Beklagtenvertreter gehen offenbar in
Unkenntnis der Behandlungssituation in
Psychiatrischen Krankenhäusern davon
aus, daß die psychiatrische und psycho-
therapeutische Behandlung im Bett statt-
finde. Weder akut schizophrene Patien-
ten, noch depressive Patienten, des -
gleichen weder persönlichkeitsgestörte
Patienten, noch suchtkranke Patienten
werden psychiatrisch / psychotherapeu-
tisch im Bett behandelt. Vielmehr erfolgt
unter qualifizierter fachärztlicher Behand-
lung eine umfassende Therapie, die
allein darauf zielt, sowohl die akuten
Krankheitssymptome, als auch die dahin-
ter stehenden Faktoren, die die Entste-
hung der Erkrankung bedingen, mit Mit-
teln der Gesprächstherapie, Gestal -
tungs the  rapie, Körpertherapie, medika-
mentösen Behandlungen und anderen
somatischen Verfahren anzugehen. Ein
unverzichtbarer Teil der Behandlung ist
die Aktivierung des Patienten und die
Aufforderung, an Aktivitäten auch außer-
halb des Krankenhausgeländes teilzu-
nehmen. Die Abschirmung eines Patien-

ten mit einer akuten Depression, Schi-
zophrenie oder anders georderten psy-
chiatrischen Störungen in einer Anstalt,
ohne ihm die Möglichkeit zu geben, das
Krankenhausgelände zu verlassen, wäre
eine begünstigende Bedingung für eine
Verschlechterung der Symptomatik bzw.
für eine Behinderung der Besserung.

Die vom BGH formulierten Kriterien sind
somit nur in der Summe und Gesamt-
schau aller Faktoren (Ausstattung, Einsatz
medizinisches Personal, Verwendung
typischer Behandlungsformen, Umfang
der ärztlichen Überwachung bei der The-
rapie, vollständige Inanspruchnahme
des Patienten durch die Therapien) und
unter Berücksichtigung der Krankheitsbil-
der zur Bewertung heranzuziehen.

Im Unterschied zu dem vom BGH für
Sanatoriumsbehandlungen formulierten
Kriterium entspricht die Ausstattung der
Klinik durchweg den medizinischen An -
forderungen an eine umfassende Kran-
kenhausbehandlung. Der Patient wird
hier vollständig durch die Behandlung in
Anspruch genommen. Die bezüglich der
Krankenhäuser formulierten Kriterien sind,
insbesondere bezogen auf die Einschrän-
kungen hinsichtlich des Verlassens der Kli-
nik, offenbar Kriterien, die für medizini-
sche Krankenhäuser, die keine psy -
chi schen Störungen behandeln, Gültig-
keit besitzen.

Anschließend gehen wir zusammenfas-
send weiterhin davon aus, dass es sich
bei der Klinik Wollmarshöhe nach erfolg-
ter Überprüfung der klinischen Gegeben-
heiten unter Berücksichtigung der vom
BGH benannten Kriterien um eine Klinik
der Akutversorgung handelt.“
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ten Maßnahmen sind adäquat und ent-
sprechen dem Behandlungsprogramm
einer psychotherapeutischen Akut-Klinik.
Die Klinik Wollmarshöhe in Bodnegg ist
angesichts der therapeutischen Ausstat-
tung und der diagnostischen Möglichkei-
ten als eine geeignete Therapieeinrich-
tung anzusehen.

Zusammenfassend ist davon auszuge-
hen, dass die stationäre Behandlung von
(…) in der Klinik Wollmarshöhe eine medi-
zinisch notwendige Heilbehandlung dar-
stellte, die als solche, so durch die
Behandlungsunterlagen dokumentiert,
auch in adäquatem Umfang durchge-
führt wurde. Die Behandlung war somit
indiziert und sinnvoll.“

Bei formellen oder medizinischen Fragen
stehen wir Ihnen je der  zeit und gerne 
te le fonisch zur Beratung zur Verfügung:

Telefon 07520/927-0, Fax: 07520 / 2875

www.klinik-wollmarshoehe.de
info@klinik-wollmarshoehe.de
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Sind die Behandlungen in den jeweiligen
Abteilungen der Klinik insgesamt da -
durch gekennzeichnet, dass sie unter
besonders intensivem Einsatz des medizi-
nischen Personals ggf. ergänzt durch den
Einsatz von besonderen, dafür vorgehal-
tenen medizinisch-technischen Geräten
stattfinden?

Die gute apparative Ausstattung der Kli-
nik stellt die strukturellen Voraussetzun-
gen für eine ausreichende medizinische
Diagnostik sicher.

Die psychotherapeutischen Behandlun-
gen in der Klinik werden durch intensiven
Einsatz von medizinischem Personal
durchgeführt, die Qualität des psycho-
therapeutischen Angebotes ist ange-
sichts des Spektrums der zur Verfügung
gestellten psychotherapeutischen Tech-
niken als hoch einzuschätzen.

[Seite 19] Handelt es sich bei den in den
einzelnen Abteilungen der Klinik zur
Anwendung gelangenden Behandlungs-
formen u. a. auch um solche, die aus
dem Rahmen des bisher Üblichen fallen?

Die zur Anwendung kommenden
Behandlungsformen entsprechen dem in
der Psychotherapie von psychischen Stö-
rungen durchaus üblichen Behandlungs-
angebot, außergewöhnliche Therapie-
verfahren, deren theoretische
Fundierung in Zweifel gezogen werden
müsste, werden nicht eingesetzt.

Unterliegen die Behandlungen in sämtli-
chen Abteilungen der Klinik der ständi-
gen ärztlichen Überwachung, insbeson-
dere durch tägliche Visiten?

Die Behandlungen unterliegen der stän-
digen ärztlichen Überwachung, es finden
tägliche Visiten der Patienten und Super-
visionen der Therapeuten statt.

Wird der Patient in sämtlichen Abteilun-
gen der Klinik durch die Behandlung voll-
ständig in Anspruch genommen und sein
Tagesablauf durch die Notwendigkeit
der ständigen medizinischen und ärztli-
chen Betreuungen und Behandlungen
bestimmt?

Der Patient wird durch den individuell
abgestimmten Therapieplan vollständig
in Anspruch genommen und muss seinen
Tagesablauf vollkommen auf die medizi-
nischen / psychiatrischen / psychothera-
peutischen Behandlungsmaßnahmen
ab stimmen.

[Seite 20] Zusammenfassend ist davon
auszugehen, dass die Klinik Wollmars-
höhe unter Berücksichtigung der perso-
nellen Ausstattung, des intensiven Einsat-
zes des medizinischen Fachpersonals,
der spezifischen psychotherapeutischen
/ medizinischen Maßnahmen unter stän-
diger ärztlicher Überwachung und den
umfassenden Behandlungsplänen für die
einzelnen Patienten als psychotherapeu-
tisches Akut-Krankenhaus einzuschätzen
ist.

Die Kriterien für die Zuordnung zu einer
"gemischten Anstalt" sind nicht gegeben.
Es ergaben sich insbesondere keine Hin-
weise darauf, dass in dieser Klinik Kuren
oder Sanatoriumsbehandlungen durch-
geführt werden.

[Seite 21] ad 2:

Die Behandlung der Klägerin (…) sei (…)
stationär durchzuführen gewesen. (…)

[Seite 22] Der Charakter der multimetho-
dalen Behandlung, dem die Patientin
zugeführt wurde, ist aus psychiatrisch-
psychotherapeutischer Sicht geeignet,
den Krankheitsverlauf aufzuhalten und
günstig zu beeinflussen. Die geschilder-


